
KreisverwaltungSüdwestpfalz
Sl

SS’ - Abt. Veterinärwesenund Landwirtschaft-

KreisverwaltungSüdwestpfalz,Postfach2265, 66930 Pirmasens Dienstgebäude: ur.

66953Pirmasens MD
UntererSommerwaldweg 40-42 u

Herrn Öffnungszeiten:
Fabian Schicker Montag-Freitag8.00-12.00Uhr r ALz

Montag u.Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr

En Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Aktenzeichen Auskunfterteilt(Name, E-Mail)

VI1-176-00

Telefon: ███████████

Telefax: █████████████

E-Mail: █████████████████████

DEE ZiNr. Datum

u 18.09.2019

VollzuglebensmiittelrechtlicherBestimmungen durch dieamtliche
Lebensmittelüberwachung;

IhreAnfragenach dem GesetzzurVerbesserungdergesundheitsbezogenen
Verbraucherinformation(Verbraucherinformationsgesetz-VIG)vom 09.08.2019

zu dem Betrieb:Cinema Europa,Gottlieb-Daimler-Straße40 in66482
Zweibrücken

Sehr geehrterHerrSchicker,

wirhabenIhren 0.9.Antragvom 09.08.2019überprüftund teilenIhnenmit,dass diesem

aktuellkeineAusschluss-und Beschränkungsgründegemäß 8 3VIGentgegenstehen.
AucherfülltIhrAntragdieinhaltlichenAnforderungengemäß $ 4 VIG.

Wirkönnen Ihnendahermitteilen,dass IhremAntrag vom 09.08.2019gemäß den 88 2,4-6

des GesetzeszurVerbesserungdergesundheitsbezogenenVerbraucherinformation

(Verbraucherinformationsgesetz-VIG)stattgegebenwird.Dievon Ihnenbegehrten

InformationenwerdenIhnen nach Ablaufvon 7 Werktagenin Form einesBescheidesauf

dem Postwegzugesandt.

DieEntscheidungüberIhren Antragwirdauch dem BetriebCinema Europa inForm einer

AbschriftdiesesBescheidesmitgeteilt($5 Abs.2 S.3 VIG).Da dem BetriebCinema Europa

Rechtsbehelfegegenden stattgegebenenGrundbescheidzustehen,kannsich die

Informationsgewährungzumindestin zeitlicherHinsichtaufunbestimmteZeitnachhinten
verschieben.

Bankverbindungen:

SparkasseSüdwestpfalz

BIC:MALADES ISWP,IBAN: DE14 5425 0010 0000 0000 83

Postbank Ludwigshafen

BIC:PBNKDEFF, IBAN: DE19 5451 0067 0005 2806 73

Gläubiger-ID:

DE69ZZZ00000033065

Internetadresse:

www.lksuedwestpfalz.de



2

Abschließend möchten wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das
Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst und
keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendungder erhaltenenInformationen durch
Sie trifft. Ob und wie Sie die erhaltenen Informationen weiterverwenden, liegt in Ihrer

Verantwortung und Ihrem Risiko. In diesem Zusammenhangsei auch auf die aktuelle

Rechtsprechung zu $ 40 Abs. 1a Nr. 2 LFGB sowie auf $ 823 BGB hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen  


